
‘“ enügt eSs, WEeNN manzweiımal Monat eichten,
dies gewohnheitsmäßig UL auch -WenNnn INa  3 aseiINe oder
andere Mal 4A UuSs gerechten TUn unterläßt;

ist TÜr JeNe,. dıe täglıch gut kommunizieren pflegenauch WEeENN S16 1es Ce1IN- oder zweımal der 0Cunter-
lassen überhaupt keine estimmte Zeıt fürdıe Beichte
{estgesetzt;

hel ITrıduen, geıstlıchen Übungen 1ı dgl ann die
beichte noch der SaNzZenNn aV stattfinden,.die dem nde
dieser Übungen OlgtT, un qaußerdem schon acht Tage VorT dem
Ablaßtage.

amı sınd alle Privilegien, welche Irüher einzelnen Diö-
uderschafiten dgl gewährt wurden, dıe „Ablaß-

beichte“ erleichtern, uDerho Die deelsorger un Beıicht-
vater ollten arüber klaren eschel 1S5sSen un die Gläubigenauch entsprechend belehren. Dann würde :auch der Beicht-
konkurs Ablaßtagen: wesentlich entlastet

Linz- Dr Grosam.
VT (Das Eucharıistische Priesterbündnis und sein großesAblaßprivilegium.) Zur Förderung der häufigen- un tägliıchenKommunion wurde 1906 V OL aps 1US ein Priesterhbündnis

egründet, das der ST-Claudius-Kirche ‘ SA Rom den Sitz
der „assoc1atıo primarla” hat mit dem Rechte, gleichnamigeVereine sich anzuglhedern un der Abhblässe und Privilegien teil-
3A machen, die diesem TOomMMen er verliehen wurden.
Die Mitgliederdieses Bündnisses können 5 WeNnNn S16 Beıicht-
vatltler SInd, Ahren Beichtkindern, die täglıch oder fast. Läglıchkommunizieren pllegen, iür jede‘ Woche einmal voll-
kommenen hbewilligen. Es NUugt, dem Belc  INnohne
weitere Formel davon Mitteilung machen, un ann 1es
auch einmal für mehrere ochen geschehen. Ablaßbedingung
ZUTFC Gewinnung des vollkommenen aSsSses ist dannfür diese
Beichtkinder CINZIS dıe heılige Kommunion und nichts weıter.
Die Mitgliedschaft vermittelt der Konvent der ater DOM er-
heiligsten Altarsakrament Bozen (Bolzano, JItalia), oder-der
Verlag des „Emmanuel“, Rottweil (Württemberg) oderucC
(St Gallen, Chweı1z)..

Linz Dr (Grosam.
NT (Trauungssuhbdelegation.) - DIie päpstlicheKommission

Z  ; Auslegung des CXhat Dezember 19927 (ActaAp edis, 61, adN}nachstehendeFrTagen beantwortet:
))I An COOperator,ul ad HNOTrIMam CAanONI1IS 1096,

parocho vel 0C1 ordinarıo generalem O  InNul delegationemassistendi .matrımoniis, aliıum determinatum --sacerdotem Sub-
elegare‘ possit ad assıstendum _matrımon1o. determinato. —



E  %.

An parochus vel loöei rdina uS, qu1l ad NOT ONIS
1096, sacerdotem determinatum delegaveritad assistendum Xmatrımon10 determinato, possıt el etiam licentiam are subh
delegandı' alıum sacerdotem determinatum qad assıstendum
e1ıdem matrımon1o. R Affirmative:adutrumque.“

Wer also eINe allgemeine Trauungsdelegationbesitzt, ann
für einzelne subdelegieren; der für deneinzelnen Fall
Delegierte kannn eine Subdelegation verfügen, WeNnNnN iıhm dies
ausdrücklich gestattet ist

Praktikerwerden Anfrage un Entscheidung vielleicht für
überflüssıg halten, enn wurden diese Grundsätze unbedenk-
ıch gehandhabt..Kınige Theoretikerhatten neuerer Zeit
Zweıftelangeregt. Man sagte: Nach derTE VO  an der ele-
gatiıon kann allerdings der ad unıversitatem ele
gıerte einzelnen Fällen subdelegieren; der für Kınzel-
fall Delegierte kann 1esCun, wenn ı1ıhm 1es ausdrücklich
tattet ist. (can.:199, 3 Aber, sa Man, die JIrauungsS“
delegatıon. ist keine wahre Delegation, da J2 keineJurisdiktion
übertragen wird. er finden auch die rundsätze derDe-
Jegation auf die Trauungsdelegation keine Anwendung,sondern
6S gelten. LU e Bestimmungen des Can 1094, der als Trauungs-
berechtigte - HUT Pfarrer, -Ordinarius-unddenon der
beiden delegıerten Priesteraulifuhr Eın Subdelegierter wird
nıcht yrwähnt Dies der Einwand. Besonders Bremer.
hatte ı längeren Artikel iı der(Tübinger)Theologischen
Quartalschrift, 1925, 9296 ff die Zulässigkeitder Suhbh-
delegation beı JIrauungen: Stellung genommen.Er War SelNner
aC S siıcher, daß hereits Vorschläge machte ZUT Sanierung
cheser vermeıntlich ungültig abgeschlossenen _hen Ich habe

gleicher - Zeıt. der Theolog.-pra Quartalschrift, 1925;
598 darauf hingewlesen,daß die VO  — römischen Kanonisten
revıdierte _Anwelsung. Iür die geistlichen Gerichte, aus-
drücklich diese Subdelegation zuläßt, daß auch VOT dem EeX
schon Kanonisten betonten,; daß dieTrauungsdelegation keın A
Delegation strengen. Sinne desortes ist, daß ferner durch
„Netemere“unden exX dıe Assistenzeigenschaft _ des
Pfarrers N1IC geändert wurde, und daß deshalb, solangekeine
gegenteilige Entscheidung erIhe dıealte Praxis beibehalten
werden könne. Nun Hest: CiIH® die alte Übung.bestätigende
Kntscheidung: VO  - Es jeselbe,daß derKodex viel- als
möglıch das alte ec beibehaltenwillund daßmanelAus-
legung des eX N1C einzelne anones.„pressecenh darf

(GITaz. Prof Dr arıng.
V H+ (Klageberechtigungbei TZWUNgCNEr Ehe.) NntLion

schloßmıit der Juliana- eliIne kirchlicheEhe DemBräutigam
War allerdings aufgefallen, daß die Trau C1IH ziemlich. kühles

.n


